
H:\Arb\wword\sandra\GR_Kundmachungen_Homepage\grkubesch200111.doc 

 

Marktgemeindeamt  
Peilstein im Mühlviertel 
Pol. Bez. Rohrbach,  Oberösterreich

Markt 7
4153 Peilstein i.Mv.

Tel.: 07287 / 7203  - Fax: 07287 / 7203-18
E-Mail: gemeinde@peilstein.at

Internet: http://www.peilstein.at

Zl.: Gem-8/2011 Peilstein i.Mv., den 24. Jän. 2011  
 
Gemeinderatssitzung am 20. Jänner 2011; 
Kundmachung der Beschlüsse, welche 
die Öffentlichkeit betreffen. 
 

K U N D M A C H U N G 
Gemäß § 94 Abs. 6 der Oö. Gemeindeordnung 1990 wird kund gemacht, dass der Gemeinderat 
in seiner am 20. Jänner 2011 abgehaltenen öffentlichen Sitzung folgende Beschlüsse, welche die 
Öffentlichkeit betreffen, gefasst hat: 
 

Kenntnisnahme von Berichten 

Die Prüfberichte der Bezirkshauptmannschaft Rohrbach zum Nachtragsvoranschlag 2010 und 
zum Voranschlag 2011 hat der Gemeinderat zur Kenntnis genommen. 

 

Güterwegneubau Springer, Geretschlag 

Die Zufahrt zum landw. Objekt Springer, Geretschlag 8, ist bisher im privaten Status. Die Eigen-
tümer haben den Antrag auf Neuerrichtung in Form eines Güterweges gestellt. In Abstimmung 
mit dem Amt der Oö. Landesregierung und dem Wegeerhaltungsverband Oberes Mühlviertel 
soll im Herbst des heurigen Jahres die Rohtrasse gebaut werden. 

Zu den Errichtungskosten in Höhe von € 25.000,-- hat die Gemeinde 20 % beizutragen. 50 % 
trägt das Land, den Rest als Alleininteressenten die Ehegatten Springer. 

Der Gemeinderat hat den Bau und die Finanzierung genehmigt. 

 

Gestattungsvertrag für Radwegenetz 

Die Marktgemeinde Peilstein ist Mitglied im Verein „Mountainbike Region Granitland“. Bereits 
im kommenden Sommer soll ein durch alle Mitgliedsgemeinden führendes Radwegenetz befahr-
bar sein. Dabei wird das Augenmerk darauf gelegt, dass wenig befahrene Straßen und Wege an-
geboten werden. Die Route führt wie folgt durch Peilstein: 

Lengau – Eschernhof – Schönberg – Danneredt – Geretschlag – Emsmannsreit – Lindorfer, dann 
durch Julbacher Gemeindegebiet, in der Folge von der sog. Filzmühle nach Niederkraml und 
dann über das Egerholz – Exenschlag – Peilstein – Mühlweg – Stierberg – Quellenweg – Ki-
cking – Rampetzreit in Sarleinsbacher Gemeindegebiet. 

Der Gemeinderat hat die Benützung des gemeindeöffentlichen Wegenetzes gestattet. 

 

Abfallordnung 

Das Amt der Oö. Landesregierung hat die Korrektur der am 18.11.2010 beschlossenen Abfall-
ordnung dahin gehend eingefordert, dass von einzelnen Objekten der Bioabfall direkt abgeholt 
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werden muss. Der Gemeinderat hat die Abfallordnung entsprechend korrigiert. Sie wird geson-
dert kund gemacht. 

 
o-o-o-o-o-o-o-o-o-. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass in die Verhandlungsschrift über diese öffentliche Sitzung nach 
Genehmigung durch den Gemeinderat von jedermann während der Amtsstunden im Gemeinde-
amt Einsicht genommen und Abschriften hergestellt werden können. 
 

Der Bürgermeister: 

 
 

 

 

 

Angeschlagen am: 

Abgenommen am: 


